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Verordnung 
über die Versorgung 

der Bevölkerung mit festen Brennstoffen 
in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1952.

Vom 21. März 1952
Mit Wirkung vom 1. Januar 1952 wird die Versor

gung der Bevölkerung mit Hausbrand für das Ge
biet der Deutschen Demokratischen Republik wie 
folgt geregelt:

§ 1
Haushalte, mit Ausnahme von Bauernhaushaltun

gen, die mehr als 10 ha landwirtschaftlicher Nutz
fläche oder mehr als 2 ha forstlich nutzbaren Waldes 
besitzen, erhalten Hausbrandgrundkarten, die zum 
Bezüge von folgenden Mengen in der Zeit vom 
1. Januar bis 31. Dezember 1952 berechtigen:

Hausbrandgrundkarte I 
für Haushalte bis 2 Personen

300 kg Hausbrandwerte,

Hausbrandgrundkarte II
für Haushalte mit 3 und mehr Personen

450 kg Hausbrandwerte.

§ 2
Personen, die eine Lebensmittelzusatzkarte der 

Gruppen A bis D beziehen, erhalten eine Haus
brandzusatzkarte, die zum Bezüge von folgenden 
Mengen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1952 berechtigt:

Hausbrandzusatzkarte A/B
125 kg Hausbrandwerte,

Hausbrandzusatzkarte C
75 kg Hausbrandwerte,

Hausbrandzusatzkarte D
50 kg Hausbrandwerte.

§ 3
Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr erhal

ten eine Hausbrandzusatzkarte K, die zum Bezüge 
von 50 kg Braunkohlenbriketts berechtigt.

§ 4
Tbc-Kranke erhalten zusätzlich 100 kg Braun

kohlenbriketts.
§ 5

Haushalte in Städten über 50 000 Einwohner er
halten je Haushalt zusätzlich 100 kg Hausbrand
werte.

Berlin, den 21. März 1952
Ministerium für Handel und Versorgung 

I.V: B a e n d e r
Staatssekretär 

Staatliche Plankommission
Der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 

L e u s c h n e r  
Staatssekretär

Anordnung
zur

■ Durchführung einer Rattenbekämpfungsaktion 
im Frühjahr 1952.
Vom 13. März 1S52

Infolge des großen jährlichen Schadens, den die 
Ratten der Landwirtschaft und den Vorräten an 
Nahrungsmitteln zufügen, wird im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
und dem Ministerium für Handel und Versorgung 
der Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik zur Durchführung einer Rattenbekämpfungs
aktion im Frühjahr 1952 folgendes angeordnet:

§ 1
(l) Im gesamten Gebiet der Deutschen Demokra

tischen Republik ist im Frühjahr 1952 eine einheit
lich organisierte Rattenbekämpfungsaktion durch
zuführen.


